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Empfehlung veranlaßt wird oder aus welchen Gründen derselben nicht gefolgt werden 
kann.

(3) Wird dieser Verpflichtung nicht nachgekommen oder wird einer Empfehlung unbe
gründet nicht entsprochen, hat die Konfliktkommission das Recht, den übergeordneten 
Leiter oder das übergeordnete Organ darüber zu unterrichten und zu fordern, daß die nach 
Abs. 2 Verpflichteten zur Empfehlung Stellung nehmen. Bleiben durch das Nichtbeachten 
einer Empfehlung Ungesetzlichkeiten bestehen, verständigt sie den Staatsanwalt des 
Kreises.

§23
(1) Die Konfliktkommission kontrolliert in regelmäßigen Abständen die Verwirk

lichung der von ihr gegebenen Empfehlungen. Der Betriebsleiter, die leitenden Mitarbeiter 
des Betriebes und die betrieblichen Gewerkschaftsleitungen sind verpflichtet, bei der Ver
wirklichung der Empfehlungen mitzuwirken und die Konfliktkommission bei der Kontrolle 
der Durchsetzung zu unterstützen.

(2) Über die Verwirklichung der Empfehlungen haben die Betriebsleiter, leitenden 
Mitarbeiter und betrieblichen Gewerkschaftsleitungen in Belegschafts- und Gewerk
schaftsversammlungen zu berichten.

IV

Tätigkeitsgebiete der Konfliktkommission17 
Beratung über Arbeitsrechtssachen

§24
(1) Die Konfliktkommission berät und entscheidet über Streitfälle zwischen Werk

tätigen und dem Betrieb über das Bestehen und die Verwirklichung von Rechten und 
Pflichten aus dem Arbeitsrechtsverhältnis. Sie ist zuständig für Streitfälle über arbeits
rechtliche Ansprüche nach dem Gesetzbuch der Arbeit18 und anderen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen einschließlich der Rahmenkollektiv-19 und Tarifverträge20, der Betriebs
kollektivverträge21 und der Arbeitsordnungen22. Die Beratung und Entscheidung durch 
die Konfliktkommission ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Kreisgerichts, 
sofern nicht auf Grund gesetzlicher Bestimmungen unmittelbar das Kreisgericht angerufen 
werden kann.

(2) Die Konfliktkommission entscheidet insbesondere über
— Streitfälle aus der Begründung, Änderung und Beendigung des Arbeitsrechtsverhält

nisses und der betrieblichen Abschlußbeurteilung
— Streitfälle über die leistungsgerechte Entlohnung des Werktätigen auf der Grundlage 

der geltenden Eingruppierungsunterlagen, aus der Rechtswirksamkeit der angewand
ten Lohnformen, aus der Differenzierung des Lohnes nach der Quantität und Qualität 
des Arbeitsergebnisses sowie aus Zuschlags-, Ausgleichs- oder Entschädigungszah
lungen

17. Vgl. §§ 8 f. unter Reg.-Nr. 27.
18. Abgedruckt unter Reg.-Nr. 2.
19. Vgl. § 7 unter Reg.-Nr. 2.
20. Vgl. § 2 unter Reg.-Nr. 32.
21. Vgl. § 13 unter Reg.-Nr. 2.
22. Vgl. § 107 unter Reg.-Nr. 2.
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